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Streit um Ticket: Obergericht spricht Verurteilten frei
DasBezirksgericht Baden hat einenMannwegenNötigung bestraft – dieser zog dasVerdiktweiter.Mit Erfolg.

Claudia Laube

Im Zentrum der Geschichte
steht ein Ticket für ein Konzert
der Elektropop-Sängerin Hal-
sey, das am2.März 2020 in der
Samsung-Hall Zürich stattge-
funden hätte. Uwe (alle Namen
geändert) hatte es auf Ricardo
von einer Lea aus dem Kanton
Bern für 19 Franken (inklusive
Porto) gekauft.

Wegen Corona wurde das
Konzert abgesagt, worauf Uwe
dasGeld vonLea zurückforder-
te. Mehrfach und mit denWor-
ten, dass er ihr sonst «grosse
Probleme bereiten könne» und
«zurNotmorgen früh imSchul-
hausdiePolizei kommenundal-
les Weitere klären» werde.
«Dermassen in Schrecken und
Angst versetzt», habe sie sich
umdasWohlergehen ihrer Kin-
der gesorgt und dem Beschul-
digten den Kaufpreis zurück-
erstattet. So stellte esder Staats-
anwalt inderAnklageschrift zur
Verhandlung vor dem Bezirks-
gerichtBadendar.Zudieserwar
es im Februar 2021 gekommen
(die AZ berichtete), weil Uwe
gegen deren Strafbefehl von
300 Franken Busse plus 800
Franken Gebühren Einsprache
erhoben hatte.

Uwe gab sich hier wortkarg
und bestritt, jemals mit einer
Lea Kontakt gehabt zu haben.

DieBadenerEinzelrichterin sah
seineSchuld jedochals erwiesen
an und verurteilte ihn zu einer
bedingten Geldstrafe von 900
Franken und einer Busse von
300 Franken. Nebst den Dro-
hungen wurde dies auch damit
begründet, dass er ihr ziemlich
unmissverständlichangedeutet
habe, ihr Probleme betreffend
ihres Aufenthaltsstatus in der
Schweiz bereiten zu können,
was in keinem Verhältnis zum
Betrag von 19 Franken gestan-
denhabe.«Selbst einebesonne-
ne Person hätte sich in der glei-
chen Lage in ihrer Entschei-
dungsfreiheit eingeschränkt
gefühlt», so das Bezirksgericht
Baden.

StattmitRückzahlung,
mit Strafanzeige reagiert
Diesen Schuldspruch hat Uwe
nun mit Erfolg beim Aargauer
Obergericht angefochten. Die-
ses kommt zum Schluss, dass
sich das Bezirksgericht «in un-
zulässigerWeise vomangeklag-
ten Sachverhalt entfernt bezie-
hungsweise diesen ergänzt und
interpretiert» und damit den
Anklagegrundsatz verletzt habe.
SobestimmedieAnklageschrift
der Staatsanwaltschaft den
GegenstanddesGerichtsverfah-
rens.Darin seiendie zurLast ge-
legten Delikte präzise zu um-
schreiben.

Aus der Anklage ergebe sich
aber weder, dass Uwe Lea mit
Anwälten gedroht noch ange-
deutet habe, ihr wegen ihres
AufenthaltsstatusProblemebe-
reiten zu können. Das Bezirks-
gericht habe dies aus diversen
anderenE-Mail-Nachrichtenzu-
sammengetragen, deren Inhalt
aber nicht ausdrücklich in der
Anklageschrift erwähntwurden.
Das Obergericht geht deshalb
davon aus, dass die Staatsan-
waltschaft dies fürdie angeklag-
te Nötigung nicht als relevant
angesehen hat.

Lea habe aber nicht mit
einer Rückerstattung des Kauf-
preises reagiert, sondern mit
einer Strafanzeige – «und dies
auch erst drei Wochen später».
Als diePolizistin bei derEinver-
nahme nachhakte, ob sie das
Geld nun zurückerstattet habe,
antwortete Lea, dass sie das
zwar vorhatte, jedoch wieder
vergass, «da siemomentan viel
um die Ohren habe mit ihren
Kindern und ihremEx-Mann».

Zurückbezahlt hatte sie das
Ticket erst EndeMai, nachdem
ihr der Konzertveranstalter in
einem Mail schrieb, ihr das
Geld überwiesen zu haben und
ihr mit rechtlichen Schritten
drohte, falls sie es inzwischen
weiterverkauft hätte. Dies of-
fenbar, nachdem sich Uwe an
den Veranstalter gewandt hat-

te, wie das Obergericht
schreibt. Das Gericht geht des-
halb davon aus, dass die in der
Anklage aufgeführte E-Mail-
Korrespondenz Lea «nicht un-
mittelbar zur Rückerstattung
des Kaufpreises bewog» und
demzufolge keine Nötigung
vorliege.

GewisseAussagendes
Angeklagtennicht relevant
Zudem habe der Beschuldigte
die Kinder von Lea nicht er-
wähnt,«zumalnicht einmal klar
ist, dass er überhaupt gewusst
hat, dassdiePrivatklägerinMut-
ter ist». Auch stellte er nicht in

Aussicht, selbst«imSchulhaus»
zu erscheinen. Vielmehr er-
scheine es möglich, dass er da-
von ausging, es handle sich bei
der Privatklägerin um eine
Schülerin, so das Obergericht.
Etwas anderes lasse sich dem
Beschuldigten jedenfalls nicht
nachweisen.

AusdiesenGründenhält das
Obergericht auch nicht für rele-
vant, dassUweanderVerhand-
lung in Baden bestritt, jemals
mit einerLeaKontakt gehabt zu
haben, und ihr vorwarf, die
Mails gefälscht zu haben. Die
Verfahrenskosten werden von
der Staatskasse übernommen.

Gemeinde erteilt Mobilfunkanbieter Korb
MägenwilsGemeinderat lehnt dieAnfrage für eineAntenne bei der Schulhauswiese ab, obwohl dieGemeinde damitGeld verdienen könnte.

Andreas Fretz

Baugesuche für Mobilfunk-
antennen lösen immer wieder
Diskussionen und Einsprachen
aus. InMägenwil lässt esderGe-
meinderat in einemFall erst gar
nicht so weit kommen. Der Ge-
meinde lag die Anfrage eines
Anbieters vor. Der Wunsch:
einen Flutlichtmasten bei der
Schulhauswiesegegeneine jähr-
liche Entschädigung mit einer
Mobilfunkantenne zu bestü-
cken.

In einer Mitteilung schreibt
dieGemeinde:«DerGemeinde-
rat hielt den vorgeschlagenen
Standort direkt nebender Schu-
le als nicht geeignet für einen
Mobilfunkmasten, obwohl da-
mit Einnahmen erzielt werden
könnten, undgabderUnterneh-
mungentsprechendeRückmel-
dung.»Damit kamdasProzede-
remitPrüfung,Behördenbewil-
ligungen, öffentlicher Auflage
undallfälligenEinsprachenerst
gar nicht inGang.

Gemeinderatwolltenicht
zurZielscheibewerden
Der geplante Standort liegt im
Nordosten des Sportplatzes bei
der Kreuzung Schulweg/Fried-
hofstrasse. Gemeindeammann
Peter Wiederkehr (Die Mitte)
sagt, dassderGemeinderat ein-
stimmig derMeinungwar, dass
an einen solchenOrtmit Klein-
kindern keine Antenne gehöre.
«Als Gemeinde können wir
Nein zur Anfrage sagen. Wenn

jedoch ein Privater sein Grund-
stückanbietet, sindunsdieHän-
de gebunden.»

Wiederkehr macht keinen
Hehldaraus,dassmanauchDis-
kussionen im Dorf verhindern
wollte. «HättederGemeinderat
denStandort bewilligt, hättedas
ReaktionenausderBevölkerung

gegeben und der Gemeinderat
wäre im Fokus gestanden.»
Wiederkehr, der früher imEner-
giesektor tätigwar, betont, dass
er keineswegs ein Gegner von
5Gsei. «Ichpersönlichhabekei-
neBedenken. Jeder schreit heu-
tenachgutemEmpfangundho-
her Bandbreite und trägt ein

Handy in der Hosentasche.
Trotzdem habe ich auch Ver-
ständnis für Leute, die sich Sor-
genmachen.»

Bereitsdrei 5G-Antennen
inMägenwil
Mägenwil ist allerdingsnichtbe-
kannt fürWiderstandgegenMo-

bilfunkantennen wie etwa
Freienwil oder Künten. Bereits
heute gibt es im Dorf drei 5G-
Antennen im Industriegebiet.
Einevierte liegtdirekthinterder
Gemeindegrenze inWohlensch-
wil. «Die Autobahn und die
SBB-LiniemachenMägenwil in-
teressant fürAnbieter, da siedie

Streckennetzemöglichst gut ab-
decken wollen», sagt Wieder-
kehr, der seit Anfang Jahr im
Amt ist.

Auch für die Gemeinde hät-
te eine Zusage zur Anlage bei
der Schule ihren Reiz gehabt.
Für die Nutzung des Flutlicht-
mastes hätte der Antennenbe-
treiber ein jährliches Entgelt im
höheren vierstelligen Bereich
bezahlt. Geld, das die nicht auf
Rosen gebettete Gemeinde gut
gebrauchen könnte.

Baugesuch fürweitere
Antenne imIndustriegebiet
Unabhängig vom Korb der Ge-
meinde fürdenStandort bei der
Schule liegt seit dem21.Februar
ein Baugesuch für den Neubau
einer Mobilfunkanlage mit
Mast, Systemtechnikundneuen
Antennen auf. Gesuchsteller ist
die Swisscom. Die 25 Meter
hohe Anlage ist im Industriege-
biet anderAlmuesenacherstras-
se 2a geplant. Das Gesuch war
bereits im August bei der Ge-
meinde eingetroffen, nach
einemMonatPrüfunggingesan
denKanton, der imFebruar sei-
ne Zustimmung erteilte.

Die öffentliche Auflage des
Baugesuchs dauert bis zum
22.März. Einspracheberechtigt
sindPersonen ineinemUmkreis
von rund 750Metern. FürWie-
derkehr ist klar, dassmanhinter
diesem Projekt stehen kann.
«SolangedieWerteeingehalten
werden, gibt es ausmeiner Sicht
nichts dagegen einzuwenden.»

«Der falsche Standort für eine Mobilfunkantenne»: Die Schulanlage in Mägenwil. Bild: AZ-Archiv

Ein Streit um ein 19-Franken-Ticket auf Ricardo brachte einen Mann
im Februar 2021 vor das Bezirksgericht Baden. Bild: Chris Iseli

Nachrichten
SpreitenbacherSchule
bestehtPrüfung

Qualitätskontrolle Die Schul-
aufsicht hat im Zeitraum vom
12. November bis 27. Januar an
der Schule Spreitenbach die
kantonale Qualitätskontrolle
durchgeführt.Diese habe keine
Hinweise auf Schwierigkeiten
beiderErfüllungderdefinierten
QualitätsansprücheundderEin-
haltung der kantonalen Vorga-
ben festgestellt, wie die Ge-
meindemitteilt.DiePrüfungba-
sierte unter anderem auf den
Ergebnissen von Onlinebefra-
gungen der Lehrpersonen, der
SchülerinnenundSchüler sowie
der Eltern. (az)

Temposünder am
Rohrdorferberg

Fislisbach Die Regionalpolizei
Rohrdorferberg-Reusstal hat im
JanuaraufdemGemeindegebiet
vonmehrereGeschwindigkeits-
kontrollendurchgeführt. Soeine
Radarkontrolle amMittwoch, 5.
Januar, an der Oberrohrdorfer-
strasse. Von insgesamt 1102 ge-
messenen Fahrzeugen wurden
gemäss Mitteilung 53 Übertre-
tungen festgestellt. Am Mitt-
woch, 26. Januar, anderMellin-
gerstrasse stellte die Repol 47
Übertretungen fest. Bei der La-
sermessung vom Dienstag, 11.
Januar,warenes83Übertretun-
gen.DiehöchstegemesseneGe-
schwindigkeit betrug 70 km/h
im 50 km/h-Tempobereich an
derOberrohrdorferstrasse. (az)


